
AMTSBLATT der STADT SCHWABACH vom 17. September 2021 

   AMTLICHE  BEKANNTMACHUNGEN  DER  STADT  SCHWABACH 

A m t s b l a t t  

 
 

                                                Nr. 59| Freitag, 17. September 2021 

 

Wahlbekanntmachung Wahl zum 20. Deutschen Bundestag 

 

1. 
Am 26. September 2021 findet die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag statt. Die Wahl dauert von 8 bis 
18 Uhr. 
 
 
2. 
Die Stadt Schwabach ist in folgende 26 Wahlbezirke eingeteilt. 
 

 
 

Nr. Name Straße Raum-Nr barrierefrei 

5601 
Schwabach Mitte  
Städtische Wirtschaftsschule 

Südliche Ringstraße 9 a 
 

E01 Nein 

5602 
Schwabach Nord 
Johannes-Kern-Schule 

Paul-Goppelt-Straße 4 
 

03 Ja 

5603 
Schwabach Nord 
Johannes-Kern-Schule 

Paul-Goppelt-Straße 4 
 

04 Ja 

5604 
Schwabach Mitte 
Johannes-Helm-Schule 

Penzendorfer Straße 10 
 

E 5 Nein 

5605 
Schwabach Mitte  
Johannes-Helm-Schule 

Penzendorfer Straße 10 
 

E 6 Nein 

5606 
Schwabach Mitte-Süd 
Städtische Wirtschaftsschule 

Südliche Ringstraße 9 a 
 

E12 Nein 

5607 
Schwabach West 
Hermann-Stamm-Realschule 

Waikersreuther Straße 9 a 
 

R44 Ja 

5608 
Schwabach West 
Hermann-Stamm-Realschule 

Waikersreuther Straße 9 a 
 

R45 Ja 

5609 
Schwabach West 
Hermann-Stamm-Realschule 

Waikersreuther Straße 9 a 
 

R55 Ja 

5610 
Schwabach Süd 
Wolfram-von-Eschenbach-
Gymnasium 

Haydnstraße 1 
 

EG N001 Neubau Nein 

5611 
Forsthof 
Wolfram-von-Eschenbach-
Gymnasium 

Haydnstraße 1 
 

EG N004 Neubau Nein 

5612 
Schwabach Süd 
Wolfram-von-Eschenbach-
Gymnasium 

Haydnstraße 1 1. Stock N101 Neubau Nein 

5613 
Schulhaus Unterreichenbach 
Altes Schulhaus 

Reichenbacher Str. 68-70 EG des alten Schulhauses Nein 

5614 
Kath. Kirchenzentrum Eich-
wasen 

Franz-Xaver-Schuster-Straße 
66 

Saal Ja 

5615 
Kath. Kirchenzentrum Eich-
wasen 

Franz-Xaver-Schuster-Straße 
66 

Saal Ja 
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In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 23.08.2021 bis 05.09.2021 über-
sandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu 
wählen hat. 
 
3. 
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 15:00 Uhr in folgenden Räumen 
zusammen: 
 

Nr. Name Straße RaumNr barrierefrei 

5616 Gemeinschaftshaus Vogelherd Im Vogelherd 7 EG Nein 

5617 
Schwabach Nord/Limbach 
Johannes-Kern-Schule 

Paul-Goppelt-Straße 4 02 Ja 

5618 
Limbach/Nasbach 
Gethsemanekirche 

Danziger Str. 4 EG, kleiner Saal Nein 

5619 
Limbach 
Mehrgenerationenhaus Zent-
rum Mensch 

Flurstraße 52 c Saal Ja 

5620 
Gartenheim 
Jugendtreff der AWO 

Flurstraße 56 EG Nein 

5621 
Gartenheim 
Evang. Gemeindehaus „Em-
maus“ 

Klinggraben 18 
Raum des Gemeindehau-
ses 

Ja 

5622 Schulhaus Penzendorf Asternstraße 11 Turnhalle im UG Nein 

5623 
Evang. Gemeindehaus Dieters-
dorf 

Oberbaimbacher Weg 7 
Raum des Gemeindehau-
ses, EG 

Ja 

5624 
Schulhaus Wolkersdorf 
Zwieseltal-Grundschule 

Am Wasserschloss 65 1 Nein 

5625 
Schulhaus Wolkersdorf 
Zwieseltal-Grundschule 

Am Wasserschloss 65 4 Nein 

5626 
Schulhaus Wolkersdorf 
Zwieseltal-Grundschule 

Am Wasserschloss 65 2 Nein 

Nr. Name Straße Raum-Nr. barrierefrei 

BW 1 Städtische Wirtschaftsschule Südliche Ringstraße 9 a 1.01 Nein 

BW 2 Städtische Wirtschaftsschule Südliche Ringstraße 9 a 1.02 Nein 

BW 3 Städtische Wirtschaftsschule Südliche Ringstraße 9 a 1.03 Nein 

BW 4 Städtische Wirtschaftsschule Südliche Ringstraße 9 a E 02 Nein 

BW 5 Städtische Wirtschaftsschule Südliche Ringstraße 9 a 1.15 Nein 

BW 6 Städtische Wirtschaftsschule Südliche Ringstraße 9 a 1.16 Nein 

BW 7 Städtische Wirtschaftsschule Südliche Ringstraße 9 a 1.17 Nein 

BW 8 Städtische Wirtschaftsschule Südliche Ringstraße 9 a 2.01 Nein 

BW 9 Städtische Wirtschaftsschule Südliche Ringstraße 9 a 2.02 Nein 

BW 10 Städtische Wirtschaftsschule Südliche Ringstraße 9 a 2.03 Nein 

BW 11 Städtische Wirtschaftsschule Südliche Ringstraße 9 a 2.13 Nein 

BW 12 Städtische Wirtschaftsschule Südliche Ringstraße 9 a 2.16 Nein 

BW 13 Städtische Wirtschaftsschule Südliche Ringstraße 9 a 2.17 Nein 

BW 14 Städtische Wirtschaftsschule Südliche Ringstraße 9 a 2.19 Nein 

BW 15 Hermann-Stamm-Realschule Waikersreutherstraße 9 a R35 Ja 

BW 16 Hermann-Stamm-Realschule Waikersreutherstraße 9 a R37 Ja 

BW 17 Hermann-Stamm-Realschule Waikersreutherstraße 9 a R40 Ja 

BW 18 Hermann-Stamm-Realschule Waikersreutherstraße 9 a R47 Ja 

BW 19 Hermann-Stamm-Realschule Waikersreutherstraße 9 a R48 Ja 
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4. 
Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis sie eingetragen ist. Die Wähler und Wählerinnen haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Per-
sonalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.  
Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der Wahl abzugeben.  
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler und jede Wählerin erhält bei Betreten des Wahl-
raums einen Stimmzettel ausgehändigt.  
Jeder Wähler und jede Wählerin hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. Der Stimmzettel enthält je-
weils unter fortlaufender Nummer 

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber und Bewerberinnen der 
zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-
wendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts von 
dem Namen jedes Bewerbers und jeder Bewerberin einen Kreis für die Kennzeichnung, 

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber oder Be-
werberinnen der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die 
Kennzeichnung. 

 
Die wählende Person gibt 
 
ihre Erststimme in der Weise ab, 
dass sie auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber oder welcher Bewerberin sie gelten 
soll, 
 
und ihre Zweitstimme in der Weise ab, 
dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 
 
Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem beson-
deren Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass ihre Stimmabgabe nicht erkenn-
bar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
 
5. 
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung 
des Wahlgeschäfts möglich ist.  
 
6. 
Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahl-
schein ausgestellt ist, 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises  
oder 
b) durch Briefwahl 
teilnehmen. 

 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde, einen Wahlschein, einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen 
und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschrie-
benen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort 
spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle ab-
gegeben werden. 
 
 

Nr. Name Straße Raum-Nr. barrierefrei 

BW 20 Hermann-Stamm-Realschule Waikersreutherstraße 9 a R49 Ja 

BW 21 Hermann-Stamm-Realschule Waikersreutherstraße 9 a R50 Ja 
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7. 
Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung 
des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle der wahlberechtigten Person ist unzulässig (§ 14 Abs. 4 des 
Bundeswahlgesetzes). 
Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer 
Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf 
technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einfluss-
nahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der wahlberechtigten Person 
ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Abs. 5 des Bun-
deswahlgesetzes). 
 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen 
zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte 
Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 
des Strafgesetzbuches). 
 
Stadt Schwabach, 16.09.2021 

 
Knut Engelbrecht 
Stadtrechtsrat 
 
 

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung 

von Eintragungsscheinen für das Volksbegehren auf Abberufung des Landtags 

(Eintragungsfrist vom 14. bis 27. Oktober 2021) 

 

1. Das Wählerverzeichnis für das Volksbegehren auf Abberufung des Landtags für die 
 

 Stadt Schwabach 
 

 Eintragungsbezirke der Gemeinde _________________________________________________ 
 

wird am Freitag, 24.09., Montag, 27.09. und Dienstag, 28.09.2021 
 

 während der Dienststunden 

 
 von __________ Uhr         bis __________Uhr    im 

 
  

Verwaltungsgebäude Nördliche Ringstraße 2 a-c, 91126 Schwabach, Einwohner- und Meldeamt, Wahl-
amt, Zi.-Nr. 2.16 (barrierefrei) 
 
für Stimmberechtigte zur Einsicht bereitgehalten. Stimmberechtigte können die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können 
Stimmberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine Un-
richtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung 
besteht nicht hinsichtlich der Daten von Stimmberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunfts-
sperre nach dem Meldegesetz eingetragen ist. 
 

2.  Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die Einsicht ist durch ein Daten-
sichtgerät möglich. 
 

3. Zur Eintragung in die Eintragungsliste für das Volksbegehren ist nur zugelassen, wer  

a) in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder  

b) einen Eintragungsschein hat 
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und stimmberechtigt ist. 

Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann von Freitag, 24.09. bis spätestens 
Dienstag, 28.09.2021 schriftlich Einspruch einlegen.  

Am Freitag, 24.09., Montag, 27.09. und Dienstag, 28.09.2021 kann der Einspruch auch durch Erklärung 
zur Niederschrift im 

Verwaltungsgebäude Nördliche Ringstraße 2 a-c, 91126 Schwabach, Einwohner- und Meldeamt, Wahl-
amt, Zi.-Nr. 2.16 (barrierefrei) eingelegt werden. 
 

4. Wer einen Eintragungsschein hat, kann sich in die Eintragungsliste eines beliebigen Eintragungsraums 
in Bayern eintragen. 

Darüber hinaus können Stimmberechtigte, die während der gesamten Eintragungszeit wegen Krankheit 
oder körperlicher Behinderung nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen 
Eintragungsraum aufzusuchen, gem. Art. 69 Abs. 3 Satz 3 LWG auf dem Eintragungsschein eine Hilfs-
person mit der Eintragung beauftragen. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist auf dem Eintragungs-
schein eidesstattlich zu versichern. 

Briefliche Eintragung (Briefwahl) ist nicht möglich. 

5. Einen Eintragungsschein erhält auf Antrag, wer 
 

5.1 in das Wählerverzeichnis eingetragen und stimmberechtigt ist, 

5.2 nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen, aber stimmberechtigt ist und 

a) nachweist, dass er ohne Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach 
§ 76 Abs. 1 i. V. m. § 15 Abs. 1 Landeswahlordnung (bis zum 23. September 2021) oder die Ein-
spruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 76 Abs. 1 i. V. m. § 19 Abs. 1 Landeswahlordnung 
(bis zum 28. September 2021) versäumt hat, 

b) dessen Stimmrecht erst nach Ablauf der Fristen nach § 76 Abs. 1 i. V. m. § 15 Abs. 1 oder § 19 Abs. 1 
Landeswahlordnung entstanden ist, 

c) dessen Stimmrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist und die Gemeinde von der Fest-
stellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses erfahren hat. 

 
6. Der Eintragungsschein kann bis zum Ende der Eintragungsfrist, 27.10.2021, 16:00 Uhr im  

 
Verwaltungsgebäude Nördliche Ringstraße 2 a-c, 91126 Schwabach, Einwohner- und Meldeamt, Wahl-
amt, Zi.-Nr. 2.16 (barrierefrei) 
 
schriftlich, elektronisch (z.B. auch per Telefax, E-Mail) oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt 
werden. 

 Stimmberechtigte mit Behinderungen können sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen.  

Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nach-
weisen, dass er dazu berechtigt ist. 

7. Der Eintragungsschein wird übersandt oder amtlich überbracht. Versichert eine stimmberechtigte Person 
glaubhaft, dass ihr der beantragte Eintragungsschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum Ende der 
Eintragungsfrist (27.10.2021, 16:00 Uhr) ein neuer Eintragungsschein erteilt werden. 
 

8. Der Eintragungsschein kann auch durch die stimmberechtigte Person persönlich abgeholt werden. An an-
dere Personen kann der Eintragungsschein nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Emp-
fangnahme durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und einen amtlichen Ausweis nachgewiesen wird 
und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Stimmberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde 
vor dem Empfang der Unterlagen schriftlich zu versichern. 
 

 
Stadt Schwabach, 16.09.2021 
 
Knut Engelbrecht 
Stadtrechtsrat 
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Öffentliche Sitzung des Bildungs- und Kulturausschusses am Montag, 20.09.2021, 16 Uhr 

   im Markgrafensaal, Ludwigstraße 16 (Eingang über den Hof des Verwaltungsgebäudes) 

 
Tagesordnung 
 
1. Kulturförderung - aktuelle Anträge 
  
2. Antrag der SPD-Stadtratsfraktion "Gebt der Musik eine Bühne" 
  
3. LesArt 2021 Überblick 
  
4. "321 - 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" in Schwabach 
  
5. ortung 12. Bilanz 
  
6. Bewerbung zum Host-Town-Programm der Special Olympics World Games 2023 
  
7. Antrag Bündnis 90/Die Grünen zur Erfassung der tatsächlichen Nutzung des Hallenbades durch die 

Schulen 
 
 

Öffentliche Sitzung des Planungs- und Bauausschusses am Dienstag, 21.09.2021, 16 Uhr 
im Markgrafensaal, Ludwigstraße 16 (Eingang über den Hof des Verwaltungsgebäudes) 

 
Tagesordnung 

 
1.  Hundefreilaufwiese - Antrag der Freien Wähler vom 29.06.2021 
  
2. Unterbindung von Schotter- und Kiesgärten sowie Durchsetzung von Dach- und Fassadenbegrünung 

- Antrag der SPD-Stadtratsfraktion 
  
3. E-Scooter - Verleihangebot durch die Firma Bolt Technology 
  

 
Stadt Schwabach, 15.09.2021 
 
Peter Reiß 
Oberbürgermeister 
 
 

Kirchweihmontag, 20. September 

Die Ämter und Dienststellen der Stadt Schwabach sowie das Bürgerbüro sind am Kirchweihmontag, 20. Sep-
tember 2021, ab 12 Uhr geschlossen. Wir bitten um Kenntnisnahme und Verständnis für diese Maßnahme. 
 

Stadt Schwabach, 15.09.2021 

Peter Reiß 
Oberbürgermeister 
 
 

Straßensperrung 

Die Straße Pinzenberg ist aufgrund einer Notmaßnahme wegen eines Schadens an der Gasnetzleitung auf 
Höhe des Anwesens Nr. 1 bis zur Einmündung Nürnberger Straße seit 15.09. bis voraussichtlich 15.10.2021 
für den Verkehr gesperrt. Der Anliegerverkehr ist beidseitig bis zur Baustelle möglich. Die Einbahnregelung 
im Bereich Pinzenberg 2 – 6 ist während der Zeit der Sperrung aufgehoben. 
 
Stadt Schwabach, 16.09.2021 
 
Knut Engelbrecht 
Stadtrechtsrat 
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Vollzug der Bayerischen Bauordnung (BayBO) 
Errichtung einer Terrassenüberdachung und Kfz.-Stellplatz auf dem Anwesen Volckamerstr. 

24, Gemarkung Wolkersdorf, Flur Nr. 509/6 in Schwabach 
 
Mit Bescheid der Bauordnungsbehörde der Stadt Schwabach vom 09.09.2021, BV-Nr. 285 / 2021 wurde die 
Baugenehmigung für o.g. Bauvorhaben erteilt. Die Zustellung wird gemäß Art. 66a Abs. 1 Satz 3 BayBO 
durch die öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Schwabach vom 17.09.2021vorgenommen. 
 
Die Genehmigungsunterlagen können bei der Bauordnungsbehörde der Stadt Schwabach nach telefonischer 
Vereinbarung unter 09122/860-542 im Amtsgebäude Albrecht-Achilles Straße 6/8 eingesehen werden. Auch 
kann eine Ausfertigung des Genehmigungsbescheides von den betreffenden Beteiligten bis zum Ablauf der 
Rechtsmittelfrist (siehe Rechtsbehelfsbelehrung) schriftlich angefordert werden. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht in Ansbach erhoben werden. 

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

a) Schriftlich oder zur Niederschrift 

Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. 
Die Anschrift lautet: 

Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach, Postfach 616, 91511 Ansbach, Hausanschrift: Promenade 
24-28, 91522 Ansbach 

b) Elektronisch 

Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach auch elektronisch nach Maßgabe der der 
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen erho-
ben werden. 

Elektronische Dokumente sind über das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) an die Ge-
richte zu übermitteln. Die mittels EGVP übermittelten Dokumente müssen, um dieselbe rechtliche Verbindlich-
keit wie ein unterschriebenes Papierdokument zu erlangen, mit einer qualifizierten elektronischen Signatur im 
Sinn des Signaturgesetzes versehen sein. 

Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt Schwabach) und den Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

-  In dem hier einschlägigen Rechtsbereich wurde das Widerspruchsverfahren abgeschafft. Es besteht 
keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen. 

-  Eine elektronische Klageerhebung ohne qualifizierte elektronische Signatur ist unzulässig. Eine einfache 
E-Mail ist nicht ausreichend. 

-  Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten seit 01.07.2004 grundsätzlich 
ein Gebührenvorschuss zu entrichten. 

 

Stadt Schwabach, 13.09.2021 
 
Ricus Kerckhoff 
Stadtbaurat 
 

 

 

http://www.vgh.bayern/
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Vollzug der Bayerischen Bauordnung (BayBO) 
Errichtung eines Carports auf dem Anwesen Ludwig-Zeidler-Str. 23, Gemarkung Wolkers-

dorf, Flur Nr. 713/80 in Schwabach 
 
Mit Bescheid der Bauordnungsbehörde der Stadt Schwabach vom 09.09.2021, BV-Nr. 441 / 2021 wurde die 
Baugenehmigung für o.g. Bauvorhaben erteilt. Die Zustellung wird gemäß Art. 66a Abs. 1 Satz 3 BayBO 
durch die öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Schwabach vom 17.09.2021 vorgenommen. 
 
Die Genehmigungsunterlagen können bei der Bauordnungsbehörde der Stadt Schwabach nach telefonischer 
Vereinbarung unter 09122/860-542 im Amtsgebäude Albrecht-Achilles Straße 6/8 eingesehen werden. Auch 
kann eine Ausfertigung des Genehmigungsbescheides von den betreffenden Beteiligten bis zum Ablauf der 
Rechtsmittelfrist (siehe Rechtsbehelfsbelehrung) schriftlich angefordert werden. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht in Ansbach erhoben werden. 

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

a) Schriftlich oder zur Niederschrift 

Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. 
Die Anschrift lautet: 

Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach, Postfach 616, 91511 Ansbach, Hausanschrift: Promenade 
24-28, 91522 Ansbach 

b) Elektronisch 

Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach auch elektronisch nach Maßgabe der der 
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen erho-
ben werden. 

Elektronische Dokumente sind über das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) an die 
Gerichte zu übermitteln. Die mittels EGVP übermittelten Dokumente müssen, um dieselbe rechtliche Ver-
bindlichkeit wie ein unterschriebenes Papierdokument zu erlangen, mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur im Sinn des Signaturgesetzes versehen sein. 

Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt Schwabach) und den Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Be-
weismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

-  In dem hier einschlägigen Rechtsbereich wurde das Widerspruchsverfahren abgeschafft. Es besteht 
keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen. 

-  Eine elektronische Klageerhebung ohne qualifizierte elektronische Signatur ist unzulässig. Eine einfache 
E-Mail ist nicht ausreichend. 

-  Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten seit 01.07.2004 grundsätzlich 
ein Gebührenvorschuss zu entrichten. 

 
Stadt Schwabach, 13.09.2021 
 
Ricus Kerckhoff 
Stadtbaurat 
 
 
 
 
 
 

http://www.vgh.bayern/
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Information der Stadtwerke Schwabach GmbH 
 
Die Stadtwerke Schwabach GmbH ändern zum 01.11.2021 Ihre Preisblätter für den Baukostenzuschuss, 
Netzanschluss und Inbetriebnahme für die Bereiche Strom, Gas und Wasser. 
 
 

- Preisblatt Baukostenzuschuss, Netzanschluss und Inbetriebsetzung Strom gemäß den „Ergänzen-
den Bedingungen“ zu der Niederspannungsanschlussverordnung NAV Strom der Stadtwerke 
Schwabach GmbH 
Punkte 6 und 7 
 

- Preisblatt Baukostenzuschuss, Netzanschluss und Inbetriebsetzung Gas gemäß den „Ergänzenden 
Bedingungen“ zu der Niederdruckanschlussverordnung NDAV Gas der Stadtwerke Schwabach 
GmbH 
Punkte 4 und 5 
 

- Preisblatt Baukostenzuschuss, Netzanschluss und Inbetriebsetzung Wasser gemäß den „Ergänzen-
den Bedingungen“ zu der AVBWasserV der Stadtwerke Schwabach GmbH 
Punkte 4,5 und 6 

 
- Preisblatt Abnahme von Einspeiseanlagen 

 
- Preisliste Energieausweis 

 
 
 

Schwabach, den 08.09.2021 
 
Stadtwerke Schwabach GmbH 
 
 
 
Winfried Klinger 
Geschäftsführer 
 
 
Anlagen 

- Preisblatt Baukostenzuschuss, Netzanschluss und Inbetriebsetzung Strom  
- Preisblatt Baukostenzuschuss, Netzanschluss und Inbetriebsetzung Gas 
- Preisblatt Baukostenzuschuss, Netzanschluss und Inbetriebsetzung Wasser 
- Preisblatt Abnahme von Einspeiseanlagen 
- Preisliste Energieausweis 
- Preisblatt Verrechnungssätze für Änderungen an der Zähleranlage 

 
 
 
 



Amtsblatt Nr. 59/2021 Seite 10 

 
 

AMTSBLATT der STADT SCHWABACH vom 17. September 2021 

 
 



Amtsblatt Nr. 59/2021 Seite 11 

 
 

AMTSBLATT der STADT SCHWABACH vom 17. September 2021 



Amtsblatt Nr. 59/2021 Seite 12 

 
 

AMTSBLATT der STADT SCHWABACH vom 17. September 2021 

 



Amtsblatt Nr. 59/2021 Seite 13 

 
 

AMTSBLATT der STADT SCHWABACH vom 17. September 2021 



Amtsblatt Nr. 59/2021 Seite 14 

 
 

AMTSBLATT der STADT SCHWABACH vom 17. September 2021 



Amtsblatt Nr. 59/2021 Seite 15 

 
 

AMTSBLATT der STADT SCHWABACH vom 17. September 2021 



Amtsblatt Nr. 59/2021 Seite 16 

 
 

AMTSBLATT der STADT SCHWABACH vom 17. September 2021 



Amtsblatt Nr. 59/2021 Seite 17 

 
 

AMTSBLATT der STADT SCHWABACH vom 17. September 2021 



Amtsblatt Nr. 59/2021 Seite 18 

 
 

AMTSBLATT der STADT SCHWABACH vom 17. September 2021 



Amtsblatt Nr. 59/2021 Seite 19 

 
 

AMTSBLATT der STADT SCHWABACH vom 17. September 2021 



Amtsblatt Nr. 59/2021 Seite 20 

 
 

AMTSBLATT der STADT SCHWABACH vom 17. September 2021 



Amtsblatt Nr. 59/2021 Seite 21 

 
 

AMTSBLATT der STADT SCHWABACH vom 17. September 2021 

 
 
 
 



Amtsblatt Nr. 59/2021 Seite 22 

 
 

AMTSBLATT der STADT SCHWABACH vom 17. September 2021 

 
 
 



Amtsblatt Nr. 59/2021 Seite 23 

 
 

AMTSBLATT der STADT SCHWABACH vom 17. September 2021 

 


